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Regeste

Vorliegend hat die ehemalige Arbeitgeberin ihre Lohnfortzahlung nicht aufgrund der
Arbeitsunfähigkeit ausgerichtet, sondern die Lohnfortzahlung erfolgte, weil die
Arbeitgeberin den Beschwerdeführer freigestellt hat, weshalb keine Vorschussleistungen im
Sinne von Art. 22 Abs. 2 ATSG vorliegen. Demzufolge erfolgte die Drittauszahlung der
Invalidenrente an die ehemalige Arbeitgeberin zu Unrecht.

Erwägungen

E. 2
In materieller Hinsicht bildet Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens die Frage, ob
die IV-Stelle berechtigt war, die dem Beschwerdeführer nachträglich zugesprochenen
Leistungen der Invalidenversicherung für die Zeit vom 1. April bis 31. August 2023 im
Umfang von Fr. 16'540.-- der B. als Drittauszahlung für ihre erbrachten Leistungen
auszurichten. 3.1 Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) können Nachzahlungen von Leistungen des
Sozialversicherers unter anderem dem Arbeitgeber abgetreten werden, soweit dieser
Vorschusszahlungen leistet. Unter dem Titel "Nachzahlungen an bevorschussende Dritte"
sieht Art. 85 bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) weiter vor,
dass Arbeitgeber, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung
Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente
bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Die
bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei
der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu
machen. Als Vorschussleistungen gelten unter anderem die vertraglich oder aufgrund eines
Gesetzes erbrachten Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges
Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art. 85 bis
Abs. 2 lit. b IVV). Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag
der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist,
ausbezahlt werden (Art. 85 bis Abs. 3 IVV). 3.2 Die Drittauszahlung von Nachzahlungen
der Invalidenversicherung setzt nach dem Willen des Gesetzgebers trotz dem Wortlaut von
Art. 22 Abs. 2 ATSG nicht in jedem Fall voraus, dass die versicherte Person ihre
Nachzahlungsforderung vorgängig an den bevorschussenden oder vorleistenden Dritten
abgetreten hat. Vielmehr bleiben Art. 85 bis IVV und die darin vorgesehenen
Zulässigkeitskriterien für eine Drittauszahlung weiterhin anwendbar (vgl. BGE 132 V 113
E. 3.3.3; Urteil des Bundesgerichts vom 18. April 2006, I 428/05, E. 4.2-4.4; Urteil des
Sozialversicherungsgerichts Zürich vom 22. August 2024, IV.2023.00389; E. 1.2; Ulrich
Meyer / Marco Reichmuth , Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung IVG [Rechtsprechung], 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2022, Art.



50 N 20).

E. 4
Vorliegend erstreckt sich der Verrechnungszeitraum unbestritten vom 1. April 2023 bis 31.
August 2023. Für den entsprechenden Zeitraum hat der Beschwerdeführer einen Anspruch
auf IV-Rentenleistungen in Höhe von Fr. 16'540. Der höchstzulässige Verrechnungsbetrag
beläuft sich somit auf Fr. 16'540.--.

E. 5
Als materiellrechtliche Voraussetzung für die Anwendung von Art. 85 bis IVV ist unter
anderem zu prüfen, ob in den Zahlungen der Arbeitgeberin für die hier interessierenden
Monate April 2023 bis August 2023 "Vorschussleistungen" zu erblicken sind bzw. ob es
sich bei den Leistungen der Arbeitgeberin und denjenigen der Invalidenversicherung um
sachlich kongruente Leistungen handelt.

E. 5.1
Mit Schreiben vom 1. Februar 2023 hat die Beigeladene dem Beschwerdeführer mitgeteilt,
per Ende Januar 2023 sei ihre Lohnfortzahlungspflicht gemäss Art. 41 Abs. 1 RAV
erschöpft und sie werde die Zahlung des Gehalts auf dem Teil der krankheitsbedingten
Arbeitsunfähigkeit per 1. Februar 2023 einstellen. Für den Teil seiner ärztlich bescheinigten
Arbeitsunfähigkeit erhalte er ab diesem Zeitpunkt von der C. ein Krankentaggeld von 80 %,
welches ihm durch die B. ausgerichtet werde. Das Taggeld betrage bei einer 100%igen
Arbeitsunfähigkeit Fr. 222.- - und bei einer 40%igen Arbeitsunfähigkeit Fr. 88.80. Die
Beigeladene hat den Versicherten mit einem weiteren Schreiben vom 30. März 2023 über
den Ablauf eines von ihm angestrengten B. -internen Beschwerdeverfahrens informiert und
ihn ab dem 3. April 2023 für die Dauer des Beschwerdeverfahrens von der Arbeitsleistung
freigestellt. In der Folge hat die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis mit dem
Beschwerdeführer mit Schreiben vom 25. Mai 2023 per Ende August 2023 aufgelöst.
Gleichzeitig hat sie ihn "ab sofort" bzw. weiterhin von der Arbeitsleistung freigestellt.

E. 5.2
Nach Art. 22 Abs. 2 ATSG i.V.m. Art. 85 bis IVV können nur Forderungen aus
Vorschussleistungen zur Verrechnung gebracht werden. Dass die Leistung des
Drittversicherers bzw. des Arbeitgebers eine Vorschussleistung der IV-Nachzahlungen
darstellt, bedingt zunächst, dass die Leistungen dasselbe Risiko abdecken (sachliche
Kongruenz). Die Abtretung von Leistungen des Sozialversicherers an den Arbeitgeber wird
durch Art. 22 Abs. 2 ausnahmsweise ermöglicht, soweit dieser dem Anspruchsberechtigten
"Vorschusszahlungen" erbringt. Eine solche Leistung des Arbeitgebers muss einen klaren
Vorschusscharakter aufweisen und in einem unmittelbaren Konnex zu den zu erwartenden
Leistungen des Sozialversicherers stehen. So ist von einem Vorschusscharakter
auszugehen, wenn die Zahlung mit der Anmeldung zum Leistungsbezug bei den
zuständigen Sozialversicherungen verknüpft wird. Den trotz Taggeldberechtigung
erbrachten Lohnzahlungen des Arbeitgebers darf nicht ohne Weiteres ein
Vorschusscharakter zugeschrieben werden ( Remo Dolf in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger,
Basler Kommentar ATSG, 2. Aufl., Basel 2025, Art. 22 N 16). Falls der Arbeitgeber den
Lohn aufgrund einer Lohnfortzahlungspflicht ausrichtet, ohne dass zugleich bestimmt
würde, dass dies im Hinblick auf eine (kongruente) Leistung der Sozialversicherung erfolgt,
fehlt es an den Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 22 Abs. 2 ATSG, d.h. am Vorliegen
einer Vorschusszahlung, weshalb keine gültige Abtretung erfolgen kann ( Marco



Reichmuth in Ueli Kieser/Matthias Kradolfer/Miriam Lendfers, Kommentar ATSG
[Kommentar], 5. Aufl., Zürich 2024, Art. 20 N. 52). Art. 19 Abs. 2 ATSG hält zwar fest,
dass Taggelder und ähnliche Entschädigungen in dem Ausmass dem Arbeitgeber
zukommen, als er der versicherten Person trotz der Taggeldberechtigung Lohn zahlt. Dies
verleiht den entsprechenden Lohnzahlungen jedoch noch nicht den Charakter von
Vorschusszahlungen. Denn bei Art. 19 ATSG handelt es sich lediglich um eine
Auszahlungsvorschrift, welche es nicht zulässt bei einer Nachzahlung von Taggeldern eine
Abtretung anzunehmen, wenn nicht der Vorschusscharakter der Lohnzahlung feststeht (
Reichmuth , Kommentar, Art. 19 N 32 ff. und Art. 22 N 53).

E. 5.3
Vorliegend macht der Beschwerdeführer geltend, es mangle an einer sachlichen Kongruenz,
da die Arbeitgeberin ihre Leistungen nicht im Sinne einer "Lohnfortzahlung aufgrund der
Arbeitsunfähigkeit" geleistet habe, sondern die Lohnzahlung sei erfolgt, weil die
Arbeitgeberin den Beschwerdeführer freigestellt habe. Die Beschwerdegegnerin bzw. die
Beigeladene machen geltend, bei der Freistellung handle es sich um einen Anwendungsfall
des Arbeitgeberverzugs. Das Bundesgericht habe diesbezüglich festgehalten, dass ein
Gläubigerverzug die Leistungsbereitschaft des Schuldners voraussetze. Dieser müsse bereit
und in der Lage sein, seine Leistung zu erbringen. Arbeitsunfähigkeit sei einer der Gründe,
die den Verzug des Arbeitgebers verhinderten. Dies gelte auch dann, wenn der Schuldner
seine Leistung nicht mehr anbieten müsse, was bei einer Freistellung in der Regel der Fall
sei.

E. 5.4
Die Beigeladene hat mit Schreiben vom 1. Februar 2023 erklärt, sie werde die Zahlung des
Gehalts auf dem Teil der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit per 1. Februar 2023
einstellen und Krankentaggelder ausrichten. Des Weiteren hat sie den Beschwerdeführer ab
April 2023 zunächst während der Dauer des laufenden Beschwerdeverfahrens und mit
erfolgter Kündigung per 31. August 2023 bis zum Ablauf des Arbeitsverhältnisses
freigestellt und damit freiwillig auf dessen Arbeitsleistung verzichtet. Die erfolgten
Lohnzahlungen wurden von der Beigeladenen gemäss dem Schreiben vom 1. Februar 2023
explizit nicht aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit ausgerichtet. Wie sich aus dem
Arbeitgeber-Fragebogen ergibt, wurde während der Freistellung Lohn bezahlt und keine
Krankentaggelder, weshalb auch AHV-Beiträge vom gesamten Lohn abgezogen wurden.
Ausserdem erfolgte die Lohnfortzahlung wegen der Freistellung und nicht wegen der
Arbeitsunfähigkeit. Es wurde im Rahmen der Lohnfortzahlung auch nicht bestimmt, dass
diese im Hinblick auf eine Leistung der Sozialversicherung erfolgt. Da die Zahlungen der
Beigeladenen unabhängig von der Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers und nicht im
Hinblick auf Leistungen der Sozialversicherung ausgerichtet wurden, mangelt es an der
sachlichen Kongruenz dieser Zahlungen zu den Leistungen der Invalidenversicherung bzw.
bilden diese keine Vorschussleistungen im Sinne von Art. 22 Abs. 2 ATSG bzw. Art. 85 bis
IVV. Daran ändert auch nichts, dass der Beschwerdeführer – trotz seiner Freistellung –
arbeitsrechtlich hätte in der Lage sein müssen, seine Arbeitsleistung zu erbringen, damit die
Arbeitgeberin Lohnzahlungen auszurichten hat.

E. 6
Da keine Vorschussleistungen vorliegen, braucht nicht entschieden zu werden, ob der
Beschwerdeführer mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages sein Einverständnis zur



Verrechnung von Gehaltszahlungen mit rückwirkend zugesprochenen Rentenleistungen der
Invalidenversicherung im Sinne von Art. 41 Abs. 6 RAV erklärt hat und folglich von einem
eindeutigen Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85 bis Abs. 2 lit. b IVV auszugehen ist.

E. 7
Gestützt auf diese Ausführungen ist die angefochtene Verfügung der IV-Stelle aufzuheben.
Die IV-Stelle hat die angeordnete Drittauszahlung der Invalidenrente an die B. aufzuheben
und dem Beschwerdeführer den Betrag von Fr. 16'540.-- auszuzahlen. 8.1 Gemäss Art. 69
Abs. 1 bis IVG ist das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem
kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig. Liegt die Drittauszahlung oder die
Verrechnung einer IV-Rente im Streit, handelt es sich nach der Rechtsprechung allerdings
nicht um eine Streitigkeit über IV-Leistungen (BGE 121 V 17 E. 2). In solchen Fällen ist
das Beschwerdeverfahren deshalb kostenlos. Dies bedeutet, dass im vorliegenden Prozess
von der Erhebung von Verfahrenskosten abzusehen ist. 8.2 Laut Art. 61 lit. g ATSG hat die
obsiegende Beschwerde führende Person Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Da der
Beschwerdeführer obsiegende Partei ist, ist ihm eine Parteientschädigung zu Lasten der
IV-Stelle zuzusprechen. Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers hat in ihrer
Honorarnote vom 12. November 2024 für das vorliegende Verfahren einen Zeitaufwand
von 9 Stunden und 35 Minuten geltend gemacht, was sich in Anbetracht der sich stellenden
Sachverhalts- und Rechtsfragen als angemessen erweist. Die Bemühungen sind zu dem in
Sozialversicherungsprozessen praxisgemäss für durchschnittliche Fälle zur Anwendung
gelangen-den Stundenansatz von Fr. 250.-- zu entschädigen. Nicht zu beanstanden sind die
geltend gemachten Auslagen von Fr. 47.90. Dem Beschwerdeführer ist deshalb eine
Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'640.75 (9 Stunden und 35 Minuten à Fr. 250.-- +
Auslagen von Fr. 47.90 zuzüglich 8,1 % Mehrwertsteuer) zu Lasten der IV-Stelle
zuzusprechen. Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und die
angefochtene Verfügung vom 8. Mai 2024 insofern aufgehoben als die IV-Stelle
angewiesen wird, die Drittauszahlung der Invalidenrente an die B. aufzuheben und dem
Beschwerdeführer den Betrag von Fr. 16'540.-- auszuzahlen. 2. Es werden keine
Verfahrenskosten erhoben. 3. Die IV-Stelle hat der Rechtsvertreterin des
Beschwerdeführers eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'640.75 (inkl. Auslagen
und 8,1 % Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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